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Nachtrag
Berlin den 14 Juni

Das Reichsgesetzblatt veröffentlicht eine kaiserliche Ver
ordnung betreffend die gebührenfreie Beförderung von Tele
grammen Es genießen in Zukunft z B von den regieren
den Fürstenhäusern nur noch die regierenden Fürsten sowie
deren Gemahlinnen und Wittwen die Gebührenfreiheit nicht
aber wie bisher auch die übrigen Angehörigen Dies letz
tere Privileg war da alle derartige Depeschen den Privat
telegrammen vorangingen als besonders lästig empfunden
worden

Wahlresultat aus dem 6 Reichstagswahlkreise Die
gest rige Wahl im sechsten Berliner Reichstagswahlkreise hat
für die freiheitlich nationale Sache ein ungünstiges Ergebniß
geliefert indem der Kandidat der vereinten liberalen Par
teien Ludwig Loewe seinem sozialdemokratischen Gegner Hasen

clever unterlegen ist Nach der Verkündigung von Seiten
des fortschrittlichen Wahlkomites im Borsigschen Etablisse
ment haben nämlich erhalten

Ludwig Loewe 11,652
Hasenclever 12,752 Stimmen

Konstantinopel 12 Juni Die muselmännische Be
völkerung der Hauptstadt ist in entschiedener Verzweiflung
Alles erwartet in kürzester Zeit den Ausbruch eines allge
meinen Unwillens gegen die Regierung Die Pforte ergreift
Maßregeln zur Beschützung Pera s die Wachen werden ver
doppelt Patrouillen zu Fuß und zu Pferde begegnet man
auf jedem Schritt für die Galatabrücke ist ein besonderes
Piquet bestimmt welches während der Nacht verstärkt wird
Die Hofpartei agitirt für den Friedensschluß unter jeder
Bedingung

Tislis 13 Juni Kars das cernirt ist wird regel
recht belagert und führt das Kommando über die gesamm
ten Belagerungsarbeiten der Generalmajor Resberg Diese
Arbeiten sind bereits ziemlich weit gediehen Die Rekognos
zirungen erstrecken sich bis unter die Mauern der Forts
und zwar rekognoszirte General Lieutenant Dewel am 8 Juni
die Höhen von Tscheschmach sodann die Forts Muchlis Jnglis
und Weli Tabije General Lieutenant Heimann aber rückte
von Astawartan gegen die Schorachschen Höhen vor

London 15 Juni Orig Telegr Nach einer
Meldung aus Reuter s Bureau hat das Auslandsamt ver
fügt daß jeder britische Offizier welcher einer Macht dient
die Krieg mit einer anderen zu England in freundlichen Be
ziehungen stehenden Macht führt entweder den Dienst im
Auslande oder den britischen Dienst quittiren müsse

Gerichtssaal
In Beziehung auf die Entschädigungspflicht sür ein

zur Herstellung des Körpers einer bestehenden öffentlichen
Straße verwendetes Privat Grnndstück und in Beziehung
auf die Person des Entschädigungspflichtigen hat das Ober
Tribunal III Senat in einem Erkenntniß vom 12 März
1877 folgende Rechtsgrundsätze ausgesprochen 1 Wenn ein
Landstück auch ohne den Willen des Eigenthümers und ohne
Enteignungsverfahren einmal zur Herstellung des Körpers
einer bestehenden öffentlichen Straße Verwendung gesunden
hat so findet die Verfolgung des Eigenthums an demselben
zum Zwecke seiner Herausgabe überhaupt nicht mehr statt
Die Entnahme des bisher im Privatbesitze befindlichen
Landes zu Zwecken des allgemeinen Verkehrs stellt sich als
ein Akt des öffentlichen Rechts dar welcher jeden Wider
spruch des dadurch beschränkten Privatrechts gegen die Ein
richtung selbst ausschließt und nur den ferneren Anspruch des
verletzten Eigenthümers den auf Entschädigung bestehen
läßt 2 Wiewohl die zwangsweise Eigenthumseinschränkung
nur unter staatlicher Autorität stattfinden kann so ist doch
die Entschädigung aus staatlichen Mitteln nur alsdann zu
leisten wenn der Nutzen dem Staate in seiner Gesammtheit
zu Gute kommt oder der Forderung eines allgemeinen
Landesinteresses dient wenn hingegen der Nutzen lediglich
einem beschränkten Kreise zuwächst oder blos innerhalb
eines solchen Kreises das Gemeinwohl gefördert wird so ist
nur von denjenigen in deren Interesse die Beschränkung des
Privatrechts erfolgte die entsprechende Schadloshaltung zu
gewähren Es macht auch keinen Unterschied ob zum
Zwecke der Anlagen der neuen Straße dem Kreise oder Orte
das Enteignungsrecht verliehen ist oder nicht Für Eigen
thumsbeschränkungen welche durch Anordnungen der mit
staatspolizeilichen Funktionen bekleideten Beamten auch
außerhalb des geordneten Enteignungsverfahren hervorge
rufen werden tritt gleichviel ob dieselben gesetzwidrig und
als solche im Beschwerdewege angefochten waren oder nicht

weil derselbe Rechtsgrund obwaltet auch dieselbe
Entschädigungspflicht auf Seiten desjenigen ein in dessen
Interesse die Anordnungen erlassen sind

Civilstands Register der Stadt Halle
Meldung vom 14 Juni

Aufgeboten Der Zimmermann L Zöllner Harz
gasse 1 und E Bachmann Brüderstraße 13

Geboren Dem Galvanoplastiker C Pohlenz eine T
Mühlberg 5 Dem Dachdecker W Jortius ein S
Unterplan 8 Dem Zimmermann Fr Crämer ein S
Wuchererstraße 23 Eine unehel T Entbindnngs Jnsti
tut Ein unehel S Entbindungs Jnstitut

Gestorben Des Tischlermeister Th Spanier S
Theodor 7 M L T Atrophie Liliengasse 2

Sonnabend den 16 Juni

Vermischtes
Ein Streiflicht in ein Heiraths Bureau Ein

junger hübscher Mann von Stande wurde vor nicht langer
Zeit in einem Restaurant mit einem Herrn bekannt der sich
nach einigen Tagen der Bekanntschaft als Heirathsvermitt
ler so nebenbei mit gar ernster Miene entpuppte Der
junge Mann erkundigte sich in heiterster Stimmung nach
den Machinationen dieses Geschäfts und willigte lachend ein
einer jungen heirathslustigen Dame mit 50,000 Thlr Ver
mögen vorgestellt zu werden gab sogar die verlangten
50 Thlr Provision pränumerando und versprach nach der
Verlobung weitere 500 Thlr zu zahlen Ein Rendezvous
wurde verabredet doch wer beschreibt das Erstaunen des
jungen Mannes als ihm wirklich eine reizende blühende
junge Dame vorgestellt wird die im Sturm sein Herz er
obert I Man sieht sich täglich er lernt sie mehr und mehr
lieben und achten macht ihr Geschenke wie es nur seine
Mittel erlauben und ist überglücklich Da eines Morgens
erhält er einen Brief von ihr Sie sagt darin daß sie ihn
in der kurzen Zeit der Bekanntschaft wahrhaft lieben gelernt
deshalb aber ihn nicht betrügen könne und wolle Ich
bin, schließt der Brief der mit zitternder Hand geschrieben

ein blutarmes Mädchen Der Mann der uns zusammen
geführt giebt mir mit seinen Cumpanen täglich fünfzehn
Mark Dafür mußte ich bisher die Herren welche in
die Falle gingen an der Nase herumführen bis er seine
Provision möglichst ausgebeutet Verzeihen Sie mir ver
gessen Sie mich Ihre Geschenke sende ich zurück Ver
ziehen hat der junge Mann und die Geschenke nicht zurück
genommen Ob er vergessen hat das haben wir nicht
erfahren

Im Anzeigetheil des Pirnaer Tageblattes finden
wir folgende Anfrage Mehrere Brodconsumeuten fragen
ergebenst an wo übergewichtige Brode man zu sehen bekom
men kann Bitte den Ausstellungstag und Ort bekannt zu
geben das Gedränge wird groß werden

Mainz Nach den neuesten Forschungen ist die Stelle
des Grabes des Erfinders der Buchdruckerkunst mit größter
Wahrscheinlichkeit als fast mitten vor der nördlichen Bogen
reihe der Fruchthalle also in dem freien Raume derselben
liegend festgestellt worden Da der Boden der Halle um
einen Fuß erhöht worden so erscheint es fast gewiß daß
das Grab Guttenberg s seit Ende des 15 Jahrhunderts
vollständig unberührt geblieben ist Bei der demnächstigeu
Parzellirung und Veräußerung des Terrains der Frucht
halle wird sich die städtische Behörde das Nöthige betreffs
der Nachsuchung vorbehalten

Professor Dove hat festgestellt daß seit dem Jahre
1739 Berlin am Anfang des Monats Juni noch nicht so
warme Tage gehabt hat wie in der vorigen Woche

Verschiedene Schreibweise einiger Wörter Die Ver
schiedenheiten welche betreffs der Schreibweise einer großen
Anzahl von Fremd und Lehnwörtern vorherrschen erstrecken
sich in manchen Fällen auch auf Wörter deutschen Stam
mes welche unrichtig abgeleitet werden Da ist n A das
Wort allmählich welches man auch sehr oft allmälig
geschrieben findet Die Anhänger der letzteren Schreibart
leiten das Wort her von allemal ohne daß dadurch der
Sinn desselben irgendwie begründet würde vielmehr ist es
abzuleiten von all gemächlich was sich eng an den dem
Worte innewohnenden Sinn anschließt

Ferner herrscht eine Verschiedenheit bezüglich des Wor
tes unentgeltlich Es unterliegt keinem Zweifel daß das
selbe von Entgelt ohne Entgelt abstammt und nicht von
Geld wie diejenigen annehmen welche unentgeldlich

schreiben

Ebenso wird das Wort versiegen sehr oft mit ch
anstatt mit g geschrieben weil man es von siech dahin
siechen ableitet Hiermit aber hat dasselbe nichts zu thun
der Stamm ist vielmehr der nämliche welcher in sieeus
86o trocken vorhanden ist und die Schreibweise mit g ist
auf dem Vorkommen des Wortes z B im Nibelungenliede
begründet

Das Wort mittels wird sehr häufig in mittelst
verunstaltet Ein Grund sür letztere Schreibart ist in keiner
Weise beizubringen wohl aber spricht für erstere die Ana
logie der zahlreichen noch außerdem in der deutschen Sprache
gebräuchlichen absoluten Genitive wie behufs betreffs zwecks
mangels inhalts angesichts u a welche zu Adverbien ge
worden sind Es erscheint somit die Schreibweise mittels
als einzig richtige wogegen mittelst ebenso wie vermit
telst was nun vollends nicht zu begründen ist zu
verwerfen sein wird

Bezüglich des von falls hergeleiteten an sich gar
sehr nach Amtsstube schmeckenden Adjectivs diesfallsig ist
zu bemerken daß man demselben sehr oft ein l vorenthält
während sein Anspruch auf zwei l doch in seiner Abstam
mung wohl begründet ist

Schließlich ist noch eines Sprachgebrauchs Erwähnung
zu thun der ebenso allgemein ist als falsch alle Welt spricht
von einem mehrmonatlichen Urlaub während er doch
mehrmonatig ist das ursprüngliche Adverbium mit der
Endung lich bezeichnet den Zeitraum innerhalb dessen ein
Faktum sich wiederholt und sagt man deshalb ganz richtig
die jährlichen Frühjahrsparaden die monatlichen Gehalts
abzüge der wöchentliche Rapport die täglichen Sitzungen c
Aber ebenso wenig als man sagen wird ein einjährlich
Freiwilliger ein achttägliches Gehalt darf gesagt werden
ein dreiwöchentlicher oder dreimonatlicher Urlaub sondern

es heißt dreiwöchiger oder dreimonatiger Urlaub denn

1877

das Adjectivum mit der Endung ig dient dazu die Dauer
eines Ereignisses oder Gegenstandes zu bezeichnen Es wäre
wünschenswerth daß mit Rücksicht auf diese Verschiedenheit
des Sinnes die beiden Formen richtiger gehandhabt würden
als dies jetzt im Allgemeinen der Fall ist

Archiv f Post n Telegraphie
Standesamts Kuriofum Wie kürzlich in einem

Kirchdorfe bei Lübeck ein Standesbeamter aus einer Verle
genheit gerissen wurde verdient in weiteren Kreisen bekannt
zu werden Sothaner Beamter hatte eine Ehe zu schließen
und der Sicherheit und Bequemlichkeit halber das Proto
koll im Voraus eingetragen Das Brautpaar erscheint
aber zum großen Verdrusse des Standesbeamten erklärt der
Bräutigam statt Ja zu sagen Nein denn he harr
eben wat von de Brüt hört Alles Zureden hilft nichts
das Brautpaar entfernt sich wieder Der Standesbeamte
geht ärgerlich im Zimmer auf und ab und simnlirt wie er
sein Protokollbuch wieder in Ordnung bringen soll welches
durch die nicht vollzogene Ehe häßlich verunstaltet ist Da
tritt zu seiner großen aber freudigen Ueberraschung das
Brautpaar wieder ein Die Braut hat dem Bräutigam
auf dem Heimwege Vorstellungen gemacht Dat wöhr doch
recht flecht von di dat du mi dat andahn hest Du kriegst
woll n Frn aber s mi nimmt nu na dem Schimpf keen
Mensch Der Bräutigam wird weich und sie fährt fort
Wenn wir seggen du wullst aber ick wull uich dann kunn

ick doch ok noch n Mann kriegen Gesagt gethan das
Brautpaar kehrt um und tritt beim Standesbeamten ein
Der Bräutigam beginnt Jk heb mi besunnen Schön
sagt erfreut der Standesbeamte aber nu ördentlich N N
wollen Sie diese u s w zur Frau Ja sagte der
Bräutigam N N wollen Sie diesen n s w zum
Mann Ja sagte die Braut Ne dat gellt
nech schreit der Bräutigam aber der Standesbeamte fährt
ihn an Wat feggt is dat is feggt Nu fchriewt de Na
mens ünner

Die Ausgrabungen an der Bergheimer Straße brin
gen immer mehr römische Alterthümer zu Tage Aus dem
Flusse ist ein mächtiger Jnschriststein gehoben worden der
die Stiftung einer dem Neptun geweihten Kapelle meldet
und wohl jener römischen Brücke angehört welche in dieser
Gegend über den Neckar führte

Das englische Unterhaus hat den Antrag die
öffentlichen Museen und Galerien an Sonntagen während
einiger Stunden dem Publikum zu öffnen mit 229 gegen
87 Stimmen verworfen

Witternngsvericht vom 14 Juni
8 Uhr Morgens

Barometer überall mit Wärmeabnahme gestiegen Das
Wetter kühl vorwiegend heiter und ruhig in Süd Deutsch
land gestern Gewitter

Mehl Börsenverein zu Halle a S
Weizenmehl 00 18 bis 18,25

do 0 17,50 bisRoggenmehl 0 14,25 bis
do 0/1 13 bis 14 25

Futtermehl bisRoggenkleie 7 bis
Weizenkleie f bisWeizenschaalen bis

Alles für 50 Kilo Netto
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Verein für Volkswohl
am 34 Znni

Fahrkarten k 2 50 H bis Ende der Woche bei
Dr Richter Weidenplan IIIL
Webermeister Gondermann Halle 6
Wagenfabrikant Ransch Martinsgasse 19
Messerschmiedemeister Wenzel Schmeerstraße 19
im Reichskanzler bei Bartcky

SubmWons Anzeiger
Pflasterer resp Steinsetzer Arbeiten auf einer Privat Chaussee bei Pies

dorf Termin 19 Juni Kreis Communal Baumeister Grimmer
Eisleben

Klempner Tischler Schlosser Glaser Anstreicher und Dachdecker
arbeiten zum Vergrößerungsbau der Turnhalle in Cöthen Termin
20 22 Juni Bürgermeister und Rath A Joachimi Cöthen

Original Anzeigen in der Exped d Bl



Bekanntmach, ng
I GemiWeit der Bestimmung des ß 68 ä 6 der Ersatz

Ordnung vom 28 September 1875 bringe ich hiermit znr allge

meinen Kenntnis daß das für diehiesige Stadt am
Donnerstag den 12 Freitag den 13 und

Sonnabend den 14 Juli er
in den Loealen des

stattfinden wird
Die Militairpfttchtigen haben zu der in den ihnen in näch

ster Zeit zugehenden Gestellungsordres angegebenen Zeit bei Ver
meidung der angedrohten Strafen pünktlichst zu erscheinen

Diejenigen hier seit dem Mnstermlgsgeschäft zugezogenen
wie die mit dem Berechtigungsschein zum einjährigen freiwilligen
Dienst versehene nnd von einem Truppentheile bei ihrer Meldung
znm Dienst Autritt als nicht einstellungsfähig abgewiesenen Mili
tairpfttchtigen haben sich wo dies noch nicht geschehen unter Vor
legung der Papiere im Militair Büreau auf dem Rathhause sofort
anzumelden

Im Aushebuugsgeschäft selbst mutz jede Anmeldung zurück
gewiesen werden

Halle a d S den 13 Jnni 1877
WSZ C IVßV A kitAKs zO

der Einschiitznngs Commisfion der Stadt Halle a/S

Polizei Verordnung
Auf Grund des Z 5 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom 11 März 1850

wird hierdurch mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Merseburg und nach Be
rathung mit dem hiesigen Magistrate in Ergänzung des von demselben unterm heutigen Tage
erlassenen Reglements über die Erhebung der Hundesteuer in der Gesammtstadt Halle und
der Verordnung der Königlichen Regierung zu Merseburg vom 2 Februar 18C3 Amtsblatt
S 28 Folgendes verordnet

s 1 Niemand darf seine Hunde aufsichtslos umherlaufen lassen Jeder Hund
welcher ohne Begleitung seines Herrn oder sonstige genügende Aufsicht aus den Straßen und
Plätzen der Stadt oder in deren Weichbilde umherläuft wird polizeilich eingefangen und dem
Abdecker übergeben Der Eigenthümer kann ihn daselbst binnen einer Woche gegen Erlegung
von 15 Fanggeld und Ersatz der reglementsmäßigen Futterkosten einlösen

Nach Ablauf dieser Frist wird Auftrag zur Tödtung des Hundes gegeben
s 2 Steuerfrei bewilligte Wachthunde dürfen während des Tages nur an der Kette

gehalten und außerhalb der Grundstücke zu derem Schutze sie bestimmt sind zu keiner Zeit
betroffen werden Der Einwand daß der Hund sich losgerissen habe oder wider Willen des
Besitzers von Dritten herausgelassen oder mitgenommen sei findet keine Berücksichtigung

Z 3 Es ist verboten Hunde auf die Rasenplätze und in die Anpflanzungen
der öffentlichen Promenaden laufen zu lassen Für die dort von den Hunden angerichteten
Beschädigungen bleiben deren Besitzer verantwortlich

s 4 Alle Hunde ohne Unterschied müssen während des ganzen Jahres auf den
Straßen Plätzen und Wegen der Stadt sowie in öffentlichen Lokalen mit einem aus Draht
oder festem Leder gefertigten vorn über die Nase gehenden das Beißen schlechterdings hin
dernden Maulkorbe versehen sein

s 5 Sobald der Wirth eines öffentlichen Lokals solches verlangt müssen die Hunde
sofort aus demselben entfernt werden

In Lokalen wo durch öffentlichen Anschlag das Mitbringen von Hunden überhaupt
verboten ist dürfen solche gar nicht eingeführt werden

s 6 Das Anfeinanderhetzen der Hunde auf öffentlicher Straße oder in öffent
lichen Lokalen desgl das nächtliche Ausschließen der Hunde aus den Häusern resp Gehöften
ist verboten

ß 7 Gegen besonders bissige Hunde oder gegen Hunde die durch unausgesetztes
Bellen und Heulen die Ruhe der Einwohner stören haben die Besitzer die von der Polizei
Verwaltung für nöthig erachteten besonderen Vorkehrungen zu treffen event den Hund sofort
abzuschaffen

s 8 Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der M i 7 werden wenn die
strengern Vorschriften der Regieruugs Verordnung vom 2 Februar 1863 keine Anwendung
finden neben den in den einzelnen ZA angedrohten Nachtheilen mit Geldbuße bis zu drei
Thalern oder verhältnißmäßiger Haft bestraft

s 9 Gleicher Strafe unterliegt derjenige welcher die in dem Hundesteuer Reglement
des hiesigen Magistrats vom heutigen Tage und zwar in den HZ 8 9 und 10 vorgeschrie
benen Anzeigen versäumt

Z 10 Wer die in den Z 8 9 und 10 des Hundesteuer Reglements vom heutigen
Tage vorgeschriebenen Anzeigen über den Erwerb resp Besitz eines an sich der Steuer
unterworfenen Hundes länger als 6 Wochen unterläßt gilt dafür daß er den Hund hat
verheimlichen wollen und wird daher nach Inhalt der Allerhöchsten Kabinets Ordre vom
29 April 1829 Amtsblatt S 225 mit dem dreifachen Betrage der Hintergangenen Steuer
im Unvermögensfalle aber mit verhältnißmäßiger Haft bestraft

11 Die rechtskräftig erkannten Geldstrafen fließen zur Hundesteuerkasse
Z 12 Diese Polizei Verordnung tritt zugleich mit dem neuen Hundesteuer Reglement

vom heutigen Tage am 1 Januar 1871 in Kraft und verlieren alsdann die W 114 128
der Straßen Polizei Ordnung vom 22 October 1844 die Bekanntmachung vom 17 Juni
1846 Wochenblatt S 1005 und die Polizei Verordnung vom 15 Februar 1858 Tage
blatt S 214 ihre Gültigkeit

Halle den 3 Juli 1876 Die Polizei VerwaltungDer Oberbürgermeister v Voß

Neues Reglement
über Erhebung der Hundesteuer in der Gesammtstadt Halle a/S

Nach der Allerhöchsten Kabinets Ordre vom 29 April 1829 Amtsblatt Stück 22
Seite 225 und dem Reskripte der Königlichen Regierung zu Merseburg vom 8 September
1829 steht der Gesammtstadt Halle das Recht zur Erhebung einer Hundesteuer zu und ist
solche durch Beschluß der städtischen Behörden seit dem Jahre 1830 Hierselbst eingeführt

Ueber die besonderen Modalitäten dieser Steuer und deren Erhebung wird hierdurch
unter Aufhebung des bisherigen Reglements vom 16 April 1835 Hallesches Patriotisches
Wochenblatt äs 1835 Stück 171 I Beilage Folgendes festgesetzt

Z 1 Der Hundesteuer unterliegen alle Hunde beiderlei Geschlechts welche
1 von Bewohnern der Stadt Halle gleichviel ob sie förmlich als hiesige Einwohner

aufgenommen oder zu bloß temporairem Aufenthalt Hierselbst verstattet sind ein
schließlich der Militairpersonen und der Studirenden hiesiger Universität gehalten
werden

2 das Lebensalter von drei Monaten überschritten haben
Z 2 Verpflichtet zur Zahlung der Hundesteuer ist Jeder

a der einen nach H 1 der Besteuerung unterworfenen Hund
b der einen ihm zugelaufenen Hund länger als eine Woche beherbergt
o der einen von eigner oder fremder Hündin geworfenen jungen Hund länger als drei

Monate von dessen Geburt angerechnet bei sich behält
s 3 Zugelaufene Hunde deren Eigenthümer nicht zu ermitteln sind sind spätestens

binnen einer Woche von dem Besitzer selbst oder durch Vermittlung der Polizei an den
Abdecker abzuliefern Der Einwand daß ein solcher Hund fortgewiesen und wieder zurück
gekehrt sei oder daß er wider Willen und Wissen des Besitzers von Familiengliedern resp
Hausgenoffen zurückbehalten worden findet keine Berücksichtigung

4 Gemeinschaftliche Besitzer eines Hundes haften solidarisch für die Steuer und
die Strafen Bei Eheleuten gilt der Ehemann als der Hauptverpflichtete

Wenn Studentenverbindungen sich einen f g Corpshund halten haben sie ein
bestimmtes Verbindungsmitglied welches für Steuer und Strafe verantwortlich ist zu
bezeichnen

Z 5 Die Jahressteuer für jeden der Steuer unterworfenen Hund beträgt drei Thaler
und ist halbjährlich am 2 Januar und 1 Juli prs smimörs näo mit 1 15 an den
Rendanten der Hundesteuerkasse gegen dessen Quittung unermnert bei Vermeidung execu
tivischer Beitreibung zu entrichten

Z 6 Wer innerhalb eines der beiden Semester in den Besitz eines der Steuer
unterworfenen Hundes gelangt G L hat die halbjährige Steuer für denselben voll zu
entrichten

Rückerstattung bereits bezahlter fällig gewesener Steuern findet der Regel nach nicht
statt Nur ausnahmsweise kann dieselbe in besondern Fällen aus vorwiegenden Rücksichten
der Billigkeit nach dem Ermessen des Magistrats erfolgen

7 Die von Militairpersonen gezahlte Hundesteuer wird am Jahresschlüsse der
Militärbehörde zur Verwendung für militairische Zwecke zurückgezahlt die übrigen Steuer
beträge verbleiben der Hundesteuerkasse und werden nach näherer Bestimmung der Stadt
behörden zu gemeinnützigen Zwecken im städtischen Haushalte verwendet

Z 8 Jeder welcher nach Z 2 in den Besitz eines der Steuer unterworfenen Hundes
gelangt hat hiervon unverzüglich und spätestens innerhalb acht Tagen dem Rendanten der
Hundesteuer Kasse unter Angabe des Erwerbsgrundes und event Benennung des früheren
Eigenthümers Anzeige zu machen Gleiche Anzeige ist von dem Abgange eines solchen Hundes
zu machen und wenn derselbe in den Besitz eines andern übergeht der Name des neuen
Erwerbers anzugeben

s 9 Fremde welche bei ihrer Übersiedelung nach Halle einen Hund mitbringen
sind von Entrichtung der Steuer für denselben auf den Zeitraum befreit für welchen sie
nachweislich an ihrem frühern Wohnorte die Hundesteuer entrichtet haben Sie sind aber zu
der im s 8 vorgeschriebenen Anzeige verpflichtet

s 10 Wer den Hund eines Nicht Hallensers zur Aufbewahrung in Pflege oder
Dressur nimmt ist zu der im 8 vorgeschriebenen Anzeige sowie zur Zahlung der reglements
mäßigen Steuer ebenfalls verpflichtet

11 Auf Steuerfreiheit haben die Besitzer solcher Hunde Anspruch die 1 zur
Bewachung der Grundstücke nöthig sind 2 als Zughunde zum Gewerbebetriebe benutzt
werden 3 zum Schutze und Beistande von Obstpächtern Feldhütern Hirten Fleischern
Viehtreibern Jägern von Profession c sowie als Führer von Blinden dienen

tz 12 Die Steuerfreiheit in allen diesen Fällen ist schriftlich unter Angabe der
Gründe beim Magistrate nachzusuchen welcher event nach Anhörung von Bürgerdeputirten
die für die einzelnen Stadtbezirke von den Stadtverordneten gewählt werden resp der Polizei
Verwaltung die Bewilligung ertheilt oder versagt Gegen einen abschläglichen Bescheid kann
binnen 10 Tagen von dessen Empfange an gerechnet Beschwerde bei der Königlichen Regie
rung erhoben werden

Z 13 Steuerfreie Wachthunde werden nur den Eigenthümern der Grundstücke resp
deren Vicewirthen und den Pächtern ganzer Grundstücke bewilligt nicht den Miethern ein
zelner Wohnungen Doch bleibt es der Vereinbarung zwischen dem Hauswirth und seinen
Miethern überlassen welcher von ihnen den oder die für das Grundstück steuerfrei bewilligten
Hunde halten will

Z 14 Die Steuerfreiheit für die im Z 11 ud 2 und 3 bezeichneten Zug Gewerbs
uud Schutz Hunde wird stets nur auf 1 Jahr und zwar vom 1 Juli bis i Juli ertheilt
und muß vor Ablauf dieser Frist von Neuem nachgesucht werden widrigenfalls sie als
erloschen und der Hund wieder als versteuerbar gilt Aus Wachthunde H 12 sud i findet
diese Beschränkung nicht Anwendung

s 15 Steuerfrei bewilligte Wachthunde dürfen nur als Kettenhunde benutzt werden
ß 16 Wenn die Hundesteuer selbst im Wege der Exekution von dem Ver

pflichteten nicht beizutreiben ist so wird gegen diesen die sofortige Abschaffung des Hundes
verfügt und event zwangsweise durchgesetzt

H 17 Die Uebertretungen dieses Reglements werden nach Vorschrift der Polizei
Verordnung vom heutigen Tage mit Strafe geahndet

Z 18 Das neue Reglement tritt an stelle des alten vom 16 April 1835 mit
dem 1 Januar 1871 in Kraft

Halle den 8 December 1870 Der Magistrat
v Voß

Vorstehendes Reglement wird hierdurch von Oberaufsichtswegen von uns bestätigt

Merseburg den 1 Mai 1871 Königl Regierung Abth des Innern
gez von Krosigk

Bekanntmachung
Der über die Ackerfläche an der Maille östlich der Magdeburgerstraße zwischen der

letztern und dem Anhaltischen und dem Magdeburg Halberstädter Güterbahnhofe aufgestellte
von der Polizei Verwaltung und beiden städtischen Behörden genehmigte Bebauungs und
Nivellements Plan liegt von heute ab 4 Wochen lang im Stadt Bau Amte zur Einsicht für
Jedermann aus Einwendungen gegen den Plan sind binnen der gestellten Frist bei uns
schriftlich anzubringen widrigenfalls nach Ablauf derselben der Bebauungs Plan für festgestellt
erklärt werden wird

Halle a/S den 12 Juni 1877 Der Magistrat
Bettfedern

F rau Zöllner Spiegelgaffe 8
Stetnlnack kann unentgeltlich abgefahren

werden neue Promenade 9
800 bis Thaler ans gute

erste Hypothek auf ein hiesiges Grundstück
zu leihen gesucht Adressen unter O 166
an die Annoncen Expedition von I Barck
K Comp

Ein Kapital von 800 O gegen doppelte
Sicherheit bis zum 1 Juli von ein Paar
pünktlichen Zinszahlern gesucht

Ges Adr unter A Z in der Exped d
Bl niederzulegen

Sympathie Knr
WM Gicht Rheumatismus Epilepsie
Krämpfe Fieber und Brüche wird besei
tigt R Hoppe gr Schloßgasse 7 I

Ein Lehrer erbietet sich junge Leute
zur Gewerbeschule vorzubereiten Nähe
res in der E xped d Bl

Feine Stück n Familienwäsche wird in
u außer dem Hause gewaschen und geplätte

Harz 44 Hof I
wiro gebrannt

Dachritzkasse 10

Ofensetzen Stnbenstreichen überhaupt
Manrerarb w ang Mischnr Harz 16a

Brauner Jagdhund
entlaufen Gegen Belohnung ab
zugeben Kirchthor 7

S

Brockenhilüs
Sonnabend

Speckkuchen

Für die Redaction verantwortlich S Boiardt mck d Buchdrucker d S Waismym
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